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Das Burgenland ist ein Land des Zusammenhalts - ein Land, das 
treffsichere Unterstützung dort bietet, wo sie gebraucht wird. Diese 
Maxime leitet uns auch in den Jahren 2023 und 2024, in denen wir 
unsere Vorreiterrolle in der österreichischen Sozialpolitik weiter 
ausgebaut und gestärkt haben. Unser Engagement gegen Armut und 
für mehr Gerechtigkeit manifestiert sich in konkreten Maßnahmen, 
die das Leben der Burgenländerinnen und Burgenländer spürbar 
verbessern.

Der vorliegende elfte Burgenländische Sozialbericht dokumentiert 
eindrucksvoll die Fortschritte und Erfolge unserer Sozialpolitik in den Jahren 2023 und 2024. 
Basierend auf umfassenden Daten und Statistiken zeigt er transparent auf, wie wir die sozialen 
Herausforderungen unserer Zeit angehen und welche nachhaltigen Lösungen wir für unsere 
Bevölkerung entwickelt haben.

Die Umsetzung des Zukunftsplans Burgenland zeigt bereits konkrete Erfolge. Neue 
Betreuungsmodelle, erweiterte Pflegeleistungen und innovative Präventionsmaßnahmen 
unterstreichen unser Bestreben, eine umfassende soziale Absicherung für alle Generationen zu 
gewährleisten. Dabei achten wir stets darauf, dass unser System sowohl qualitativ hochwertig 
als auch langfristig finanzierbar bleibt.

Das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Der Zukunftsplan Burgenland 
2030 schafft auch in Zukunft soziale Sicherheit und Stabilität und stärkt den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. So bleibt das Land auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner der 
Burgenländerinnen und Burgenländer. Denn in einer Zeit, die von gesellschaftlichen Umbrüchen 
und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt ist, stellen wir den Menschen konsequent in den 
Mittelpunkt unserer Politik. Sowohl jene, die Unterstützung benötigen, als auch jene, die diese 
wertvolle Arbeit leisten. Mit innovativen Ansätzen und zukunftsweisenden Reformen haben wir 
das burgenländische Sozial- und Pflegesystem weiter modernisiert und ausgebaut.

Neue Betreuungsmodelle, erweiterte Pflegeleistungen und innovative Präventionsmaßnahmen 
unterstreichen unser Bestreben, eine umfassende soziale Absicherung für alle Generationen zu 
gewährleisten. Dabei achten wir stets darauf, dass unser System sowohl qualitativ hochwertig 
als auch langfristig finanzierbar bleibt.

Dieser Sozialbericht ist mehr als eine Dokumentation � er ist ein Bekenntnis zu unseren Werten 
und ein Versprechen für die Zukunft. Er zeigt auf, dass soziale Gerechtigkeit im Burgenland keine 
leere Phrase ist, sondern gelebte Realität. Mit Stolz können wir sagen, dass wir auch in den 
Jahren 2023/24 unserem Anspruch auf Transparenz und Bürgernähe gerecht geworden sind.

Unser Weg wird auch künftig von dem Grundsatz geleitet sein, allen Burgenländerinnen und 
Burgenländern ein Leben in Würde und Sicherheit zu ermöglichen. Dieser Sozialbericht ist ein 
wichtiger Baustein auf diesem Weg.

Leonhard Schneemann 
Landesrat 
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Die gesetzliche Grundlage des nun vorliegenden elften Sozialberichts bildete in den 
vergangenen Jahren der § 78a des Burgenländischen Sozialhilfegesetzes 2000, LGBl. 
Nr. 5/2000 i.d.g.F. Seit Inkrafttreten der neuen Gesetze, bilden nun der § 31 des 
Burgenländischen Sozialhilfegesetzes 2024, LGBl. Nr. 30/2024 i.d.g.F. und der § 35 
des Burgenländischen Chancengleichheitsgesetzes die gesetzliche Grundlage für den 
Sozial- und Chancengleichheitsbericht.

 (1) Die Landesregierung hat alle zwei Jahre einen Sozial- und Chancengleichheitsbericht zu 
erstellen, der dem Landtag bis zum 31. Dezember des Folgejahres zur Kenntnisnahme vorzu-
legen ist. Anschließend ist der Bericht auf der Homepage des Landes zu veröffentlichen.

(2) Der Sozial- und Chancengleichheitsbericht hat die Politik für Menschen mit Behinderungen 
und die Sozialpolitik des Landes Burgenland gegliedert nach den Teilbereichen der Sozial-
politik in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu dokumentieren.

Der Berichtszeitraum umfasst die beiden Jahre 2023 und 2024. Der Begriff �Sozialpolitik 
des Landes� ist nicht eindeutig und lässt hinsichtlich der darunter zu verstehenden 
Bereiche einen gewissen Interpretationsspielraum. Diese Berichterstattung 
konzentriert sich jedenfalls im Wesentlichen auf den landesgesetzlich geregelten 
Kernbereich des Sozialwesens, der gemäß Referatseinteilung fast ausschließlich im 
politischen Verantwortungsbereich von Landesrat Dr. Leonhard Schneemann und in der 
Haushaltsrechnung des Landes in der Gruppe 4 unter dem Begriff �Soziale Wohlfahrt� 
zusammengefasst wird, und zwar auf:

� Sozialhilfe sowie soziale Dienste 
(Burgenländisches Sozialhilfegesetz 2024, LGBl. Nr. 30/2024 i.d.g.F.)

� Chancengleichheit 
(Burgenländisches Chancengleichheitsgesetz, LGBl. Nr. 31/2024 i.d.g.F.)

� Burgenländische Sozialunterstützung 
(Burgenländisches Sozialunterstützungsgesetz, LGBl. Nr. 7/2024 i.d.g.F.)

� Kinder- und Jugendhilfe 
(vormals �Jugendwohlfahrt�) (Burgenländisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, LGBl. Nr. 62/2013 i.d.g.F.)

� Altenwohn- und Pflegeheime 
(Burgenländisches Altenwohn- und Pflegeheimgesetz, LGBl. Nr.61/1996 i.d.g.F.; bzw. Burgenländisches 
Sozialeinrichtungsgesetz, LGBl. Nr. 71/2019 i.d.g.F.)

� Seniorenangelegenheiten 
(Burgenländisches Seniorengesetz 2002, LGBl. Nr. 90/2002 i.d.g.F.)

� Grundversorgung für Fremde 
(Burgenländisches Landesbetreuungsgesetz, LGBl. Nr. 42/2006 i.d.g.F.) 
Zuständigkeit � Landesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler

� Arbeitnehmerförderung 
(Burgenländisches Arbeitnehmerförderungsgesetz, LGBl. Nr. 36/1987 i.d.g.F.)

� Sozialbetreuungsberufe 
(Burgenländisches Sozialbetreuungsberufegesetz, LGBl. Nr. 74/2007 i.d.g.F.)

EINLEITUNG
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Der Sozialbericht 2023/2024 beinhaltet die Auswertung und Analyse jener Daten, die 
der für das Sozial- und Pflegewesen zuständigen Abteilung vorliegen.

Das einleitende Kapitel �Die burgenländische Bevölkerung� (samt zugehörigem 
Tabellenanhang) liefert grundlegende demografische Daten mit besonderer Bedeutung 
für die Beurteilung der Bedarfsentwicklung in der Altenbetreuung und beleuchtet die 
regionale Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre und gibt einen Ausblick auf 
die künftige Altersstruktur.

Das Kapitel �Organisation des Sozialwesens� gibt Aufschluss über Struktur und 
Zuständigkeiten dieses Bereiches der Landesverwaltung.

Die folgenden Kapitel behandeln einzelne Bereiche des burgenländischen Sozial- und 
Pflegewesens im Detail. Sie beginnen durchwegs mit der Darstellung der Rechts-
grundlagen und Zielsetzungen, ehe die einzelnen Leistungen bzw. Maßnahmen 
sowie deren finanzielle Auswirkungen und der Kreis der anspruchsberechtigten 
LeistungsbezieherInnen sowie der Leistungsumfang in den Jahren 2023 und 2024 
behandelt werden.

Ein Kapitel behandelt auch den Pflegefonds als eine wichtige Finanzierungsmöglichkeit 
im Bereich der Pflege und Betreuung.

Das Kapitel �Sozialbetreuungs- und Pflegeberufe� befasst sich neben dem Burgen-
ländischen Sozialbetreuungsberufegesetz und der Schule für Sozialbetreuungsberufe 
Pinkafeld auch mit den anderen im Land verfügbaren Ausbildungen nach dem 
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz.

In einem eigenen Kapitel werden verschiedene arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
dargestellt, die zum überwiegenden Teil über den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert und von Land und Bund kofinanziert werden.

Sofern sie nicht bereits bei den einzelnen Fachbereichen erwähnt worden sind, werden 
�Sonstige soziale Dienste und Einrichtungen� in einem eigenen Kapitel behandelt.

Das abschließende Kapitel �Entwicklung der Finanzen� liefert eine zusammen-
fassende Darstellung und Analyse des den Sozialbereich betreffenden Teiles der 
Haushaltsrechnung des Landes, welche in den einzelnen Teilbereichen die erfolgs-
relevanten Nettoausgaben der öffentlichen Hand (Land und Gemeinden) im Verlauf der 
vergangenen Jahre aufzeigt.

Der Anhang enthält einen Tabellenteil zur Bevölkerungsentwicklung und ein nach 
Bezirken geordnetes Adressenverzeichnis der einzelnen Einrichtungen und Dienste. 
Die Daten und deren Aufbereitung und Darstellung in Tabellenform bzw. als Diagramme 
stammen � sofern an der betreffenden Stelle nichts Anderes vermerkt ist � aus dem 
Bereich der Landesverwaltung.

Zum Erstellungszeitpunkt des vorliegenden Sozialberichts lag noch kein vom Burgen-
ländischen Landtag beschlossener Rechnungsabschluss für 2024 vor. Die abgebildeten 
Zahlen sind daher nur die vorläufigen Zahlen.
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1. 
DIE BURGENL˜NDISCHE 

BEVÖLKERUNG
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Bevölkerungsentwicklung 1869 – 2025 nach Bundesländern

Die Weltbevölkerung hat sich in den letzten 150 Jahren von 1,3 Mrd. auf ca. 8,2 Mrd. 
versechsfacht, die Bevölkerung der EU (inkl. UK) von 200 Mio. auf rund 499 Mio. mehr 
als verdoppelt. Die österreichische Bevölkerung hat sich von 4,5 Mio. auf 9,2 Mio. eben-
falls verdoppelt, die Einwohnerzahl des Burgenlandes ist allerdings in den vergangenen 
150 Jahren nahezu unverändert geblieben.

1. DIE BURGENL˜NDISCHE BEVÖLKERUNG

Abbildung 1.1

Ab 2000 gab es bei der burgenländischen Bevölkerung leicht steigende Tendenzen und 
am 01.01.2023 konnte man erstmals über 300.000 Einwohner zählen. Am 01.01.2025 
konnte das Burgenland 301.577 Personen zählen und war damit im Vergleich das 
einzige Bundesland welches einen leichten Rückgang zu verbuchen hat.

Abbildung 1.2
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Seit der Volkszählung 1971 ist das Burgenland das kleinste Bundesland, 1961 war es 
noch Vorarlberg. Vor über 100 Jahren gab es auch Volkszählungen, wo Tirol und Salz-
burg kleiner waren als das Burgenland.
Die Geburtenrate und die Lebenserwartung im Burgenland unterscheiden sich nicht 
gravierend von den anderen Bundesländern. Die Hauptursache für die Stagnation 
der Bevölkerung war die starke Abwanderung aus dem Burgenland, einerseits in das 
Ausland (1850-1950 wanderten allein nach Amerika mehr als 50.000 Burgenländer 
aus), aber auch in andere Bundesländer (Ausbildung, Arbeitsplätze). Die Zuwanderungen 
in den letzten Jahrzehnten nach Österreich (Gastarbeiter der 1970er Jahre, Ostöffnung 
und Jugoslawienkrise in den 1990er Jahren sowie EU-Osterweiterung in den 2000er 
Jahren) gingen vermehrt in andere Bundesländer, insbesondere nach Wien. Aber auch 
das Burgenland profitiert seit rund 20 Jahren von Zuwanderungen, hierbei insbesondere 
aus Ungarn.

Abbildung 1.3

Am 01.01.2025 war der Geburtsjahrgang 1962 mit 5.225 Personen der stärkste 
Jahrgang des Burgenlandes. Dieser Jahrgang zählt zu den sogenannten Babyboom-
Jahrgängen von 1951 bis 1965. In diesem Zeitraum wurden jährlich rund 5.000 Kinder 
geboren. 1970 wurden erstmals unter 4.000 Geburten gezählt, 1985 unter 3.000. Der 
Rückgang der Geburten hat sich in den 1980er und 1990er Jahren etwas abgeschwächt. 
Seit 2000 liegen die Geburten relativ konstant zwischen rund 2.100 und 2.300 pro 
Jahr. In den letzten beiden Jahren kam es aber zu einem überraschenden, sehr starken 
Rückgang, 1.979 Geburten 2023 bedeuten erstmals unter 2.000, 2024 kam es noch 
heftiger � nur 1.870 Geburten wurden im Burgenland gezählt. Ein Trend, den es in allen 
Bundesländern gibt, etwas abgeschwächt in Wien.
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Laut der Bevölkerungsprognose der Statistik Austria werden in den nächsten 30 
Jahren � bis 2050 � im Burgenland jährlich rund 2.200 Kinder geboren. Betrachtet man 
jedoch die Geburten der letzten Jahre so sieht man, dass diese rückläufig sind. Sei es 
aufgrund von veränderten Lebensumständen (Familienplanung wird immer häufiger 
aufgeschoben bzw. wird immer mehr ganz auf Kinder verzichtet), wirtschaftlicher 
Unsicherheit (konjunkturelle Schwankungen und die Angst vor einem möglichen Arbeits-
platzverlust), veränderter Familienmodelle (traditionelle Rollenbilder lösen sich immer 
mehr auf) oder hoher Lebenshaltungskosten (Kosten für Wohnraum, Kinderbetreuung 
und Bildung steigen stetig). Der Rückgang der Geburtenrate stellt Demographen vor 
einige Fragen und sollte weiterhin beobachtet werden.

Ab Mitte der 1970er Jahre wurde die Geburtenbilanz negativ. Das bedeutet, dass ab 
dieser Zeit im Burgenland mehr Menschen gestorben sind als geboren wurden. Anfangs 
-200 bis -600, 2012 erstmals vierstellig, 2024 gab es mit -1.729 einen neuen Negativ-
rekord.

Die Sterbefälle steigen zum Teil stark an. Dadurch ergeben sich immer größer werdende 
demographische Bevölkerungsrückgänge, welche aber bisher zumindest durch 
Wanderungsgewinne mehr als ausgeglichen werden konnten.

Abbildung 1.4

Die Wanderungsbilanz wird sehr stark von historischen Ereignissen beeinflusst 
(1989/90 Ostöffnung, 1991/95 Jugoslawienkrise, 2004 EU-Osterweiterung) und ist 
daher in den letzten Jahrzehnten sehr schwankend. Die Bevölkerungsprognose der 
Statistik Austria schätzt die Zuwanderung in das Burgenland in den nächsten drei Jahr-
zehnten auf rund 2.400 Personen jährlich.
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Abbildung 1.5

Neben den Zuwanderungen aus dem Ausland wandern seit einigen Jahren auch viele 
Personen aus anderen Bundesländern ins Burgenland. Rund 70% der Wanderungs-
salden (Zuwanderung minus Abwanderung) der letzten Jahre liegen Wanderungen aus 
den Bundesländern zu Grunde.

Seit 2002 war die Binnenwanderungsbilanz des Burgenlandes immer positiv, was 
bedeutet, dass mehr Personen aus anderen Bundesländern ins Burgenland zugezogen 
sind, als Burgenländer in andere Bundesländer weggezogen sind.

Bevölkerung nach Bezirken

Seit 2001 leben in den nördlichen Bezirken mehr Menschen als in den südlichen Bezirken. 
Am 01.01.2025 lebten im Bezirk Eisenstadt und Umgebung (inklusive Eisenstadt und 
Rust), Neusiedl am See und Mattersburg 55% der burgenländischen Bevölkerung.
Der Bezirk Eisenstadt (inkl. Eisenstadt und Rust) verzeichnete in den letzten 10 Jahren 
(2015�2025) den absolut und relativ stärksten Bevölkerungszuwachs. Die Einwohner-
zahl stieg hier um 5.564 Personen bzw. 9,7%, im Bezirk Neusiedl am See um 4.814 
Personen bzw. 8,4%. Im Vergleich dazu nahm die Bevölkerungszahl in Güssing um 420 
bzw. 1,6% und in Jennersdorf um 58 bzw. 0,3% ab.

Laut ÖROK-Prognose wird die Bevölkerung im Norden des Burgenlandes weiterhin 
wachsen, wobei der Bezirk Neusiedl am See stärkere Bevölkerungszuwächse 
verzeichnen wird als der Bezirk Eisenstadt Umgebung. Die Bevölkerungszahlen des 
Bezirks Oberwart werden hingegen stagnieren, wodurch die drei ehemals gleich großen 
Bezirke weiter auseinanderdriften.

Bei den beiden nächstgrößeren Bezirken hat Mattersburg (ca. 42.000) im Jahr 2005
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Abbildung 1.6
 
Altersstruktur

Die Bevölkerungszahl des Burgenlandes wächst moderat und die Alterung schreitet 
voran. Diese Entwicklung wird sich nach den Ergebnissen der neuesten Bevölkerungs-
prognose von Statistik Austria auch künftig fortsetzen. Die Zuwanderungen und 
Geburten werden stagnieren, während die Lebenserwartung, aber auch die Sterbe-
fälle, steigen werden. Die steigende Sterberate hängt vor allem mit der Altersstruktur 
der Bevölkerung zusammen, da die Babyboomer-Generation höhere Alterskohorten 
erreicht und daher die altersbedingte Mortalität erwartungsgemäß ansteigt.

Die Alterung der Bevölkerung lässt sich auch an der Entwicklung der Bevölkerung nach 
breiten Altersgruppen ablesen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre ist in 
den 1960er Jahren von etwas über 70.000 auf derzeit rund 39.200 zurückgegangen. 
Nachdem sich die Geburtenzahl nach dem starken Rückgang in den 1970er und 1980er 
Jahren auf einem niedrigen Niveau von rund 2.000 Geburten pro Jahr befindet, bzw. 
seit Jahren rückläufig ist, wird auch die Bevölkerung der unter 15-jährigen bis zum Jahr 
2030 nur leicht anwachsen. 2060 werden es rund 39.000 Personen sein.

Oberpullendorf (ca. 37.000) überholt. Bis zum 2. Weltkrieg war Oberpullendorf noch 
der zweitgrößte Bezirk des Burgenlandes. In den nächsten Jahren werden sich beide 
Bezirke nur geringfügig ändern, Mattersburg wird leicht wachsen, in Oberpullendorf 
wird die Bevölkerungszahl geringfügig zurück gehen.

Die beiden südlichsten burgenländischen Bezirke sind auch die kleinsten. Sowohl 
Güssing (26.072) als auch Jennersdorf (17.235) werden auch künftig lt. Prognose leichte 
Bevölkerungsverluste hinnehmen müssen.
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Abbildung 1.7

Die Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und unter 65 Jahren haben im 
Jahr 2011 mit rund 192.000 den Höchststand erreicht, in den 1960er Jahren waren 
es noch um 22.000 weniger. 2025 gibt es im erwerbsfähigen Alter 188.281 Personen. 
In den nächsten 10 Jahren wird diese Altersgruppe � die so genannte erwerbsfähige 
Bevölkerung � um mehr als rund 11.800 schrumpfen. 2040 sind es lt. derzeitigen 
Prognosen um die 15.900 Personen im erwerbsfähigen Alter. Ab 2050 wird sich die 
Zahl aus heutiger Sicht bei rund 169.000 einpendeln.

Die Altersgruppe der über 65-Jährigen hat sich am stärksten verändert. Die Anzahl 
hat sich von rund 30.000 in den 1960er Jahren auf heute rund 74.300 Personen mehr 
als verdoppelt. Diese Altersgruppe wird auch weiterhin � und zwar stärker als bisher 
� ansteigen. Jährlich kommen in den nächsten 20 Jahren die Personen der Babyboom-
Generation dazu, auch wenn die Sterbefälle steigen, kommen jährlich 1.000 bis 2.000 
Personen in dieser Altersgruppe dazu. Ab 2040 beruhigt sich die Situation wieder und 
die Zuwächse werden bis zum Jahr 2050 wieder geringer (unter 800 pro Jahr). 2037 
wird voraussichtlich die 100.400er Grenze überschritten werden.

Die älteren BurgenländerInnen

Bei der Betrachtung der Altersgruppen ab 70 Jahren lässt sich noch die Geschichte 
des 2. Weltkrieges ablesen. Der kleine Babyboom zu Beginn des Krieges (Jahrgänge 
1939/40) und der Geburtenrückgang während und nach dem Krieg (Jahrgänge 1942-
46) betrifft zurzeit gerade die 75- bis 82-Jährigen. Dies lässt sich auch noch bei den 
90- bis 94-Jährigen um das Jahr 2028 ablesen, bei den 95- und Mehrjährigen �verebbt� 
dieses Phänomen fünf Jahre später (siehe Abbildung 1.7.).
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Veränderung der Altersstruktur in 10 bzw. 20 Jahren:

Tabelle 1.1

In den nächsten 10 Jahren kommt es bei den über 70-Jährigen aufgrund der oben 
genannten Jahrgangsunterschiede zu unterschiedlichen Entwicklungen. Relativ 
gesehen verzeichnen die 75- bis 79-Jährigen (48%) und die über 95-Jährigen (86%) die 
höchsten Anstiege. Die Bevölkerung im Alter von 85- bis 99-Jährigen wird zahlenmäßig 
am schwächsten zulegen, relativ kommt es in dieser Altersgruppe zu einer Steigerung 
von 30%.

In der 2. Dekade ergeben sich wesentlich schwächere Zuwächse als in der 1. Dekade. 
Die 80- bis 84-Jährigen verzeichnen mit rund 5.700 Personen in der 2. Dekade den 
stärksten Zuwachs der Altersgruppen. 
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Veränderung der Altersstruktur in 10 bzw. 20 Jahren: 

 2025 2035 2045 

70-74 18.079 24.327 22.270 

75-79 13.496 19.973 22.578 

80-84 10.288 14.209 19.868 

85-89 6.835 8.900 13.247 

90-94 2.419 3.549 5.923 

95+ 629 1.172 1.734 

Tabelle 1.1 

In den nächsten 10 Jahren kommt es bei den über 70-Jährigen aufgrund der oben genannten 
Jahrgangsunterschiede zu unterschiedlichen Entwicklungen. Relativ gesehen verzeichnen die 
75- bis 79-Jährigen (48%) und die über 95-Jährigen (86%) die höchsten Anstiege. Die 
Bevölkerung im Alter von 85- bis 99-Jährigen wird zahlenmäßig am schwächsten zulegen, 
relativ kommt es in dieser Altersgruppe zu einer Steigerung von 30%.  

In der 2. Dekade ergeben sich wesentlich schwächere Zuwächse als in der 1. Dekade. Die 80- 
bis 84-Jährigen verzeichnen mit rund 5.700 Personen in der 2. Dekade den stärksten Zuwachs 
der Altersgruppen.  

2025-2035 2035-2045 

6.248 35% -2.057 -8% 

6.477 48% 2.605 13% 

3.921 38% 5.659 40% 

2.065 30% 4.347 49% 

1.130 47% 2.374 67% 

543 86% 562 48% 

Abbildung 1.8

Die Veränderung der Altersstruktur lässt sich auch anhand des Durchschnittsalters der 
Burgenländer ablesen. Das durchschnittliche Alter der Burgenländer ist von der Volks-
zählung 1961 bis zur Volkszählung 2011 von 34,7 auf 43,9 Jahre gestiegen, 2025 liegt 
es bereits bei 46,1 Jahren. Laut derzeitigen Prognosen der Statistik Austria wird das 
durchschnittliche Alter der Burgenländer im Jahr 2042 das erste Mal bei 50 Jahren 
liegen.
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Abbildung 1.9

Im Nordburgenland ist die Wohnbevölkerung etwas jünger als im mittleren und 
südlichen Landesteil. Dies hat weniger mit einer höheren Lebenswartung im Süden 
zu tun, sondern eher mit den Abwanderungen der jüngeren Generation in den letzten 
Jahrzehnten. Auffallend ist die relativ junge Bevölkerung im Bezirk Mattersburg, dies 
könnte das Resultat der kleinräumigen Wanderung aus den ländlichen Regionen in den 
zentralen Ort Mattersburg sein.

Bevölkerungsprognose zusammengefasst

Statistik Austria rechnet jährlich im Herbst die Bundesländerprognose mit den aktuellen 
Demographie-Daten neu durch, alle zwei Jahre werden die relevanten Merkmale 
(Geburten, Sterbefälle und Wanderungen) diskutiert und neu festgelegt.

Die Gesamtfertilitätsrate, die darüber Auskunft gibt wie viele Kinder eine Frau durch-
schnittlich im Laufe ihres Lebens gebärt, liegt derzeit bei 1,26. Laut Prognose-Annahme 
wird sie bis 2050 auf 1,50 steigen. Gründe dafür sind das Geburtsverhalten der 
zugewanderten Personen sowie die Vermutung, dass Geburten auf spätere Zeitpunkte 
aufgeschoben wurden. Nachdem die Geburten in den letzten zwei Jahren regelrecht 
abgestürzt sind (2022-2.141,2023-1.979, 2024-1.870), ist es eher unwahrschein-
lich, dass es im Burgenland künftig wieder über 2.200 Geburten geben wird. In der 
Arbeitsgruppensitzung im September 2025 werden diese Indikatoren mit Sicherheit 
umfassend diskutiert und möglicherweise angepasst. 

Trotz steigender Lebenserwartung wird die Zahl der Sterbefälle in Zukunft relativ stark 
ansteigen. Dies ist eine unmittelbare Folge des Alterungsprozesses der Bevölkerung. 
Stärker besetzte Jahrgänge rücken in höhere Altersklassen vor und sind somit höheren 
Mortalitätsrisiken ausgesetzt. In den nächsten 10 Jahren werden die jährlichen Sterbe-
fälle (auf ca. 3.500) nur wenig ansteigen. Weitere 10 Jahre später werden sie dann die 
4.000er Grenze überschreiten.
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Die Geburtenbilanz, die im Burgenland seit Mitte der 1970er Jahre negativ ist, liegt im 
Jahr 2024 bei -1.729, d.h. es sterben jährlich um 1.729 Menschen mehr, als geboren 
werden. Von 2025 bis 2060 soll die Bilanz kontinuierlich auf rund -2.300 sinken.

Die Wanderungen als dritte Komponente der Bevölkerungsprognose � neben 
Geburten und Sterbefällen � lassen sich am schwierigsten voraus schätzen, da sie 
von vielen Faktoren abhängen. Die Statistik Austria hat in ihrer Prognose im Jahr 2024 
angenommen, dass das Burgenland in Zukunft aufgrund von Zuwanderungen aus dem 
Ausland und aus den Bundesländern mit weiteren jährlichen Bevölkerungszuwächsen 
von ungefähr 1.600 Personen zu rechnen hat. Rund drei Viertel der Zuwanderung 
kommt aus den Bundesländern.

Vergleicht man den Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung der 
Bundesländer so weist das Burgenland den höchsten Wert auf (Anhang: Tab. A 3). Der 
Anteil der über 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung machte im Burgenland Anfang 
2025 mit 33,1% (2022: 31,1%) um 5,5 Prozentpunkte mehr aus als in Gesamtöster-
reich. Das Bundesland Vorarlberg hatte um rund 110.000 EinwohnerInnen mehr als 
das Burgenland. Die Zahl der 85-Jährigen und älteren Menschen war jedoch im �Ländle� 
fast gleich hoch wie im Burgenland � deren Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug im 
Burgenland rd. 3,3%, in Vorarlberg hingegen nur rd. 2,7%.

Der Anteil des Burgenlandes an der österreichischen Gesamtbevölkerung betrug rund 
3,3%, die über 80-jährigen EinwohnerInnen des Burgenlandes machten rund 3,6% 
dieser Altersgruppe im gesamten Bundesgebiet aus.

Pensionen

Mit Erhebungsstand Dezember 2024 wurden im Burgenland 93.369 Pensionen 
(2022: 90.645) nach den Bestimmungen der Sozialversicherungsgesetze (also 
ohne BeamtInnen und PolitikerInnen � siehe unten) ausbezahlt. Die tatsäch-
liche Anzahl der pensionsbeziehenden Personen war allerdings geringer, da es auch 
MehrfachbezieherInnen gibt.

Erreicht die Pension zuzüglich des sonstigen Nettoeinkommens und den Unter-
haltsansprüchen nicht einen bestimmten Richtsatz, gebührt die Differenz als 
Ausgleichszulage (AZL). Der AZL-Richtsatz betrug im Jahr 2022 für Alleinstehende 
1.217,96 Euro (bzw. 1.921,46 Euro für Ehepaare). 6.273 Personen bezogen Ende 2022 
eine Ausgleichszulage, das sind 7,8% aller Pensionen (2010: 9.648 Personen = 12,5%). 
Seit dem Jahr 2009 ist in der Pensionsversicherung der Unselbständigen ein jährlicher 
Rückgang der Zahl der AZL-BezieherInnen zu beobachten. Im Dezember 2013 und 
2017 war zwar die Anzahl gegenüber den Vorjahren höher, in den folgenden Jahren 
setzte sich aber der Trend der sinkenden Zahlen der AZL-BezieherInnen weiter fort.
Die durchschnittliche Höhe der Alterspension machte im Dezember 2024 bei den 
Unselbstständigen 1.901 Euro und bei den Selbstständigen 1.257 Euro aus.



22

Tabelle 1.2 gibt dazu eine detaillierte Übersicht:

Tabelle 1.2   	 Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger                      		
		  *) Angaben in Euro einschließlich AZL und Kinderzuschuss (ohne Pflegegeld und Familienbeihilfe)	               		
		  1) inkl. Invaliditätspension ab dem 60./65. Lebensjahr
                              	 2) vor dem 60./65. Lebensjahr

Bei den unselbstständig Erwerbstätigen stieg die Anzahl der Alterspensionen im Jahr 
2024 gegenüber dem Jahr 2022 um 3.058 Personen an, währenddessen blieb die Zahl 
der Alterspensionen bei den Selbstständigen fast unverändert. Bei den Pensionen aus 
dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
(�Invaliditätspensionen�) gab es insgesamt eine deutliche Verminderung um 5,9%.
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Tabelle 1.2 gibt dazu eine detaillierte Übersicht: 
 

Dezember 
2024 

(Dez. 2022) 

alle 
Pension

en 

davon Pensionen aus dem Versicherungsfall 

 

des 

Alters1) 

der geminderten 

Arbeitsfähigkeit 

od. 

Erwerbsunfähigke

it 2) 

des Todes 

Witwen Witwer Waisen 

Unselbstständi
ge 

76.413 
(73.540) 

58.816 
(55.758) 

3.484 
(3.704) 

 11.482 
(11.572) 

1.505 
 (1.413) 

  1.126 
(1.093) 

Selbstständige  16.956 
(17.105) 

 13.014 
(13.018)  

   448 
 (455)  

 2.783 
(2.927) 

  433 
(435) 

    278 
  (270) 

Gesamtzahl  93.369 
(90.645) 

71.830 
(68.776) 

 3.932 
(4.159) 

 14.265 
(41.499)     

 1.938  
(1.848) 

  1.404 
(1.363) 

durchschnittl. 
Pensionshöhe  *)  
Unselbstständige 

1.901 
(1.519) 

1.512 
(1.275)  

1.091 
(882) 

544 
(402) 

531 
(430) 

durchschnittl. 
Pensionshöhe  *)  
Selbstständige 

 1.257 
(1.404)  

 1.501 
 (1.327) 

905 
(867) 

379 
(373) 

561 
(465) 

Tabelle 1.2   Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger 

                      *) Angaben in Euro einschließlich AZL und Kinderzuschuss (ohne Pflegegeld 

und Familienbeihilfe) 

               1) inkl. Invaliditätspension ab dem 60./65. Lebensjahr  

                              2) vor dem 60./65. Lebensjahr 

Bei den unselbstständig Erwerbstätigen stieg die Anzahl der Alterspensionen im Jahr 2024 
gegenüber dem Jahr 2022 um 3.058 Personen an, währenddessen blieb die Zahl der 
Alterspensionen bei den Selbstständigen fast unverändert. Bei den Pensionen aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
(„Invaliditätspensionen“) gab es insgesamt eine deutliche Verminderung um 5,9%.  
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